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"Die öffentlichen Schulden müssen verringert

werden. Die Arroganz der Bürokratie muss  gemäßigt und kontrolliert werden. Die Leute sollen wieder lernen und arbeiten, statt auf öffentliche Rechnung zu leben..!"

CICERO, römischer Staatsmann, 

106 -43 v.Chr.

"Es ist viel schwieriger, eine vorgefasste   Meinung zu zertrümmern als ein Atom "

ALBERT EINSTEIN

„Der Steuerpflichtige braucht grundrecht-lichen Schutz gegen ein Belastungsübermaß des Staates, gegen eine ungleiche Last und gegen freiheitsbeengende Lenkung... . Würden wir mit dem großen Wurf Einfachsteuer zögern, verlören wir Bürgerstolz, Mut und Freiheit...“.

PAUL KIRCHHOFF

Bundesverfassungsrichter

THESE 1  Privat statt Staat

Jede nachhaltige Steuerreform muss mit gründlichem kritischen Durchforsten des Staatshaushalts und aller staatlichen Aufgaben, Leistungen und Subventionen beginnen. Es muss der Grundsatz gelten PRIVAT STATT STAAT. In einer freiheitlichen Demokratie ist es ein Irrglaube, der Staat müsse Alles richten und immer mehr Leistungen übernehmen. Staatsleistungen sind auf Kernaufgaben zu begrenzen. Vor Zuweisung neuer Aufgaben an den Staat ist nachzuweisen, warum Privatleistung auch bei neuen Infrastruktur- und Sozialaufgaben nicht möglich – statt noch mehr Staat.

THESE 2  Ziel 25 % Steuer- und Abgabenlast

Steuer- und Abgabenlasten müssen konsequent und kontinuierlich auf 25 % Bürgerbelastung insgesamt nach Mittelstands-Fahrplan abgesenkt werden - also auf ein Niveau das dem Mittelstand ein Kapital-Existenzminimum belässt, zum Investieren und Schaffen neuer Arbeitsplätze. Eine Inflationsbereinigte Anpassung der Steuersätze verringert die jetzige überproportionale Steuerbelastung des gewerblichen Mittelstandes. Die Einkommensteuer wird zur Bürgersteuer, die Vermögenssteuer abgeschafft. 

THESE 3  Steuer-Leitbild Lebenszeitperspektive

Nachhaltige Steuerreform verlangt Lebenszeitperspektiven für den Steuerbürger und mittelständischen Unternehmer, die sich an den Grundaussagen unserer Verfassung orientiert - also Selbstbestimmung für Innovationen nachhaltigen Wirtschaftens, Stärkung der Eigenkapital- und Investitionsquote, Sicherung Substanzerhalt mittelständischer Firmen auch bei Unternehmensnachfolge, Vorrang Konsum- Besteuerung vor Besteuerung betriebsnotwendigem Mindest- und Risikokapital. Anstelle einer Steuer- Jahresgerechtigkeit, muss eine Lebenszeitgerechtigkeit mit Schutzzins treten. Nur eine Lebenszeit-Kapitalbildung kann bestehende Zukunftsprobleme der Sozialstrukturen dauerhaft lösen. Konsumbesteuerung kommt vor Einkommensteuer.

THESE 4  Nachhaltige Finanzverfassung braucht Wettbewerbsföderalismus

Eine nachhaltige Steuerreform verlangt auch eine nachhaltige Finanzverfassung, die die Grundsätze der Subsidiarität, Grundrechtsbindung der Finanzgewalt, Berufs- und Gewerbefreiheit, Schutz des Privateigentums und steuerliches Freisetzen von Innovationen und Investitionskapital in der Steuergesetzgebung beachtet.

THESE 5  Priorität Einfachsteuer

Bei niedrigen Steuersätzen muss die Steuererhebung radikal vereinfacht werden - also für den Bürger voll transparent sein. Einfach-Steuererklärungen in verständlicher Sprache müssen ohne bürokratischen Aufwand und Beratung mit geringem Zeitaufwand ausgefüllt, der Steuerbescheid für jeden Bürger als leistungsgerecht nachvollziehbar werden. Nötig ist ein einziger jährlicher Steuertermin, wie in anderen Ländern und die Erstattung der von der mittelständischen Wirtschaft unentgeltlich geleisteten Steuererhebungshilfen und anderer bürokratischer Frondienste. Der Bürger vertraut nur Steuergesetzen, die ihm verständlich und als leistungsgerecht vertraut.

THESE 6  Ziel: Verschlankte Steuersystematik bei hohen Freibeträgen

Der Unfug unüberschaubarer - meist wahltaktisch-beliebiger, klientel-orientierter – Ausnahmen muss sofort beendet werden.. Durch völlig neue vereinfachte, konsequent verschlankte und aus sich heraus jedem Bürger verständliche Steuersystematik. Dazu gehört Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen, Wegfall sinnwidriger Ausnahmen, wenigen hohen Freibeträgen, negative Einkommen-Steuer mit Garantie Sozial- und Kpital-Minimum. Das Durcheinander unklarer Vorschriften und Regelungen mit ständigen Änderungen im Einkommensteuerrecht versteht kein Bürger mehr - und fördert Steuerflucht , Schattenwirtschaft und -Staatsverdrossenheit.

THESE 7  Naturverbrauchssteuer als integrierter Bestandteil Netto-Umsatzsteuer

Nach der Vereinfachung der Steuersystematik und Steuerhebung, werden in einem zweiten Schritt, europaweit Anreize für vermehrte Nachhaltigkeitsinnovationen geschaffen. Durch Integration der Naturverbrauchs-Besteuerung über Innovations-Anreize in die Mehrwertsteuersystematik, bei Freistellen von Mehrwertsteuer (oder verminderten Steuersatz), bei erbrachten Nachweis herausragender Natur-Ressourcen- und Energieverbrauchsminderung in angebotenen Produkten und Dienst-leistungen. Diese Änderung der Mehrwertsteuersystematik, wird zu einer nachhaltigkeitsbasierten Effizienzrevolution führen, den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken durch die mittelständische Weltdach-Marke ECOmade in GERMANY, umweltsicher / umweltgeprüft. Auch mit EU-Konformität über Artikel 36 EU-Vertrag.

THESE 8  Einfach-Steuer gibt  Optimismus- und Wachstumsschub

Nur die Einfachsteuer schafft Strukturreformen und erreicht Bürgervertrauen in das Steuerverfahren, entzieht Schattenwirtschaft und Kapitalflucht den Boden, gibt dem Lebens- und Unternehmensstandort Deutschland neuen Innovationsschub durch Wachstum in Zukunfts-Technologien und -Weltmärkten. Dadurch entstehen neue Arbeitsplätze. Sozial-Transfer-Zahlungen gehen zurück. Ebenso Staats-Schulden. Weniger Unternehmer und Innovatoren verlassen Detuschland.

THESE 1  Privat statt Staat

Jede nachhaltige Steuerreform muss mit gründlichem kritischen Durchforsten des  Staatshaushalts und aller staatlichen Aufgaben, Leistungen und Subventionen begin-nen. Es muss der Grundsatz gelten PRIVAT STATT STAAT. In einer freiheitlichen Demokratie ist es ein Irrglaube, der Staat müsse Alles richten und immer mehr Leistungen übernehmen. Staatsleistungen sind auf Kernaufgaben zu begrenzen. Vor Zuweisung neuer Aufgaben an den Staat ist nachzuweisen, warum Privatleistung auch bei neuen Infrastruktur- und Sozialaufgaben nicht möglich – statt noch mehr Staat.

Begründung

Besonders zäh hält sich der Irrglaube, der Staat müsse immer neue Aufgaben übernehmen, vor allem durch Sozialtransfers jeden Bürger gegen jedes nur denkbare Risiko absichern. Es ist nicht Zweck der Steuererhebung "Wahlgeschenke" (Subventionen) zu verteilen, sondern dem Staat verlässliche Einnahmen für die ihm nach Verfassung und Gesetz übertragenen Kern-aufgaben zu verschaffen.

Jede nachhaltige Steuerreform muss mit kritischem Durchforsten staatlicher Aufgaben, Transferleistungen und Subventionen beginnen. Direkte und indirekte Subventionen haben inzwischen die Rekordhöhe von 80 bis 190 Milliarden EURO jährlich erreicht - je nach verwendeten Definitionen der Einkommensübertragungen des Staates an den Unternehmens-bereich. Mehr als ein Drittel davon sind Transferzahlungen an ostdeutsche Länder. Der Abbau von jährlich zehn Prozent würde in nur wenigen Jahren die Schuldenlast des Staates abtragen, notwendige Mittel für Zukunftsinvestitionen freisetzen, Steuersenkungen ermöglichen, dem Mittelstand ganz andere Chancen im globalen Wettbewerb eröffnen.

Es gehört zu den immer wiederholten Forderungen des BVMW dem Staat engere Grenzen zu setzen für wirtschaftlich-unternehmerische Tätigkeiten, durch Gesetz sind festzuschreiben - spätestens für Ende der Legislaturperiode: Verfall-und Beendigungs-Klauseln bei neu beschlossenen Subventionen in den Haushalten des Bundes und der Länder, Vorrang privater vor öffentlichen Leistungen, konsequente Privatisierung des staatlichen Beteiligungsbesitzes in Richtung betriebswirtschaftlicher Haushaltsführung der Kommunen - auch über Betreibermodelle, Public-Private-Partnership und Stiftungs-Lösungen. Gefordert wird auch   die Beweislastumkehr mit Beweispflicht des Staates, warum neue Aufgaben nicht privat übernommen werden können. Alle Staatsaufgaben müssen sich dem Wettbewerb stellen.
Finanzpolitisches Handeln ist dringlichst geboten: Die Schuldenuhr des Bundes der Steuer-zahler hat die Billionen-EURO-Grenze längst überschritten.

Die Staatsquote hat 1995 50,3 % erreicht und wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Sie liegt damit um 15% höher als die der USA und Japan, unseren wichtigsten globalen Mitwettbewerbern. Während sich die Netto-Lohnkosten seit 1950 versechstfacht haben, stiegen die Beiträge zur Sozialversicherung um das 33fache, Beiträge zur Kranken-versicherung um das 27fache. Richterskala offen nach oben. Bei gleichem Steigerungstempo - auch aller kommunalen Abgaben / Gebühren - sind Lohn-Nebenkosten, Abgaben- und sonstige Zusatzkosten bald die Hauptkosten eines mittelständischen Unternehmens. Mit 82 % Lohn-Nebenkosten halten wir bereits einsam die Weltspitze.

Besonders dringlich ist Streichung umweltschädlicher Subventionen in Viel-Milliardenhöhe, von Förderung der Steinkohle und Steuerprivilegien für Flugbenzin, über Steuerfreiheit von Dieselöl für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, bis zur Auto-Pendler-Pauschale als Auto-industrie-Bonus aus dem Jahr 1938! Nicht ausgetragene Zielkonflikte führen im übrigen zu Steuerchaos, also immer komplizierteren Steuergesetzen, mit nicht mehr feststellbaren und  volkswirtschaftlich unerwünschten, vom Gesetzgeber gar nicht gewollten Nebenwirkungen. Daher müssen bei Gesetzesvorlagen mit Ausgabenwirkungen diese volkswirtschaftlichen Folgen abgeschätzt, finanzielle Folgen für den Bürger und den Mittelstand transparent  werden, in einem jährlichen Mittelstands-Belastungsbericht des Deutschen Bundestages.
THESE 2  Ziel 25 % Steuer- und Abgabenlast

Steuer- und Abgabenlasten müssen konsequent und kontinuierlich auf 25 % Bürger-belastung insgesamt nach Mittelstands-Fahrplan abgesenkt werden - also auf ein Niveau das dem Mittelstand ein Kapital-Existenzminimum belässt, zum Investieren und Schaffen neuer Arbeitsplätze. Eine Inflationsbereinigte Anpassung der Steuersätze verringert die jetzige überproportionale Steuerbelastung des gewerblichen Mittelstandes. Die Einkommensteuer wird zur Bürgersteuer, die Vermögenssteuer  abgeschafft. 

Begründung

Steuer- und Abgabenlasten sind in Deutschland im internationalen Vergleich extrem hoch. Nach OECD-Analyse und nach dem Economic Freedom of the World Index nimmt Deutschland nach Steuer- und Abgabenlast, Umfang der Staatstätigkeit und Staatsquote- gemessen am Bruttosozialprodukt - von über 50% unter 25 Industrieländern Platz 20 ein. An der Spitze liegen Großbritannien, Estland, Slowakei und Irland. Einen der vordersten Plätze nimmt Deutschland in der Staatsverschuldung ein, mit einer Verschuldung pro Bundesbürger von 8.500 EURO. Unter den Bundesländern hat Bayern den niedrigsten, Berlin und Bremen den höchsten Schuldenstand. Über 60 % der staatlichen Haushalte zahlen Soziallasten und Schuldzinsen bei entsprechender Einengung der Spielräume für Investitionen. Jeder Mittel-ständler muss drei EURO verdienen, ehe er einen EURO Lohn an seine Arbeiter und Ange-stellten bei solch hoher Steuer- und Abgabenlast zahlen kann. Jede Steuerreform muss daher zu einer nachhaltigen dauernden Minderung der Steuer- und Abgabenquote führen. Nur dann werden Investitionen für Innovationen nachhaltigen Wirtschaftens, neue Arbeitsplätze schaffen.

Vorgeschlagen wird eine konsequente Verminderung der Staatsquote und Abgabenlasten um jährlich mindestens 1,5 %, um bis 2005 auf 35 % Obergrenze und langfristig in einem Mittelstands-Fahrplan bis 2010 auf 25 % zu kommen. 2000 wäre bei solcher Finanzpolitik eine Staatsquote erreicht, die der von 1989 entspräche. Diese Ziele sind nur durch Einschnitte auf der staatlichen Ausgabenseite zu erreichen - nicht durch Umschichten. Unwort des Jahres ist das Wort Gegenfinanzierung. Es meint in der Regel Steuer- und Abgabenerhöhungen und keine Verminderung von Staatsaufgaben. Eine nachhaltige Steuerstruktur setzt konsequenten Abbau von Subventionen voraus, damit nicht Steuersenkungen mit neuen Belastungen an anderer Stelle - sprich Gegenfinanzierung - einhergehen. Maßstab jeder nachhaltigen Steuerreform kann nur das Netto in der Tasche des Steuerzahlers sein.
THESE 3  Steuer-Leitbild Lebenszeitperspektive

Nachhaltige Steuerreform verlangt Lebenszeitperspektiven für den Steuerbürger und mittelständischen Unternehmer, die sich an den Grundaussagen unserer Verfassung orientiert - also Selbstbestimmung für Innovationen nachhaltigen Wirtschaftens, Stärkung der Eigenkapital- und Investitionsquote, Sicherung Substanzerhalt mittelständischer Firmen auch bei Unternehmensnachfolge, Vorrang Konsum- Besteuerung vor Besteuerung betriebsnotwendigem Mindest- und Risikokapital. Anstelle einer Steuer- Jahresgerechtigkeit, muss eine Lebenszeitgerechtigkeit mit Schutzzins treten. Nur eine Lebenszeit-Kapitalbildung kann bestehende Zukunftspro-bleme der Sozialstrukturen dauerhaft lösen. Konsumbesteuerung kommt vor Einkommensteuer.
Begründung
Eine nachhaltige Steuerreform bedeutet vor allem eine dauerhaft zukunftsfähige Verein-fachung des gesamten Steuersystems und des Steuererhebungsverfahrens. Dazu ist ein allen Parteien und Schichten der Bevölkerung einsichtiges Leitbild erforderlich, das sich an den Grundaussagen unserer freiheitlichen Verfassung konsequent orientiert: Also Bürger-Selbstbestimmung, unternehmerische Eigeninitiative, Kapital-Existenz-Minimum mit Schutzzins, zur Sicherung und vollem Ausschöpfen des vorhandenen Innovationspotenzials.  Die Lebenszeitgerechtigkeit der Steuerlast soll Chancen zur Kreativität und eigenen Lebensgestaltung geben. In je eigener Zukunftsverantwortung und Selbstvorsorge.
Diese verfassungsrechtlich gebotene Demokratie- und Gemeinwohlorientierung bedeutet vor allem, dass Spar-, Investitions- und Innovationstätigkeiten weitgehend von Steuern befreit sind. Erreicht werden muss, bei solcher Orientierung einer Steuerreform an den Grundaussagen der Verfassung, eine Einmal-Belastung jedes Steuerbürgers bei Zukunfts-investitionen des Einkommens, in Beachtung der jeweiligen Lebenszeitperspektive und Unternehmens-Situation, etwa durch Stundung von Erbschaftssteuerschulden bei Fortführung mittelständischer Betriebe durch Unternehmensnachfolger oder auch der Erhalt der Unternehmens-Substanz durch Garantie eines Kapital-Existenz-Minimums für mittel-ständische Unternehmer - gleichrangig zum Sozial-Existenz-Minimum.

Zu diesem an der Verfassung orientierten Leitbild gehört marktorientierte Einkommen- und Gewinnbesteuerung, nach dem Motto Investitions- und Vorsorgekapital ist am besten in der Tasche des Bürgers und mittelständischen Unternehmers angelegt - und nicht in staatlichen Transfer- und Umverteilungsstellen. Gewinnsteuern als Einkommensteuer auf Unternehmens-seite werden abschließend - einmalig - an der Quelle belastet, ohne weitere Mehrfachbe-steuerung der Kapitalerträge durch Zweit- und Mehrfachzahlungen bei der persönlichen  Einkommensteuer. Zinsen sind nur insoweit zu besteuern, als sie marktübliche Zinssätze übersteigen (Schutzzins). Ein kräftiger Anreiz für bürgerbestimmte selbstverantwortliche Altersvorsorge wird erreicht, durch sparbereinigte - nachgelagerte - Besteuerung von Renten. Alle Renten sollten nach Beispiel der von Unternehmen ausgezahlter Betriebsrenten, Beamtenpensionen, Sparbriefe, kapitalbildende Lebensversicherungen, als Vorsorgeeinkünfte nach gleichen Grundsätzen der für das Alter bestimmten Einkommensverwendung behandelt werden. Eine umlagefinanzierte Rente allein kann die Rentenlasten einer immer älter werdenden Bevölkerung nicht mehr schultern. Selbstvorsorge wird für Jüngere schon jetzt die wichtigste Säule der Altersvorsorge. Hierfür muss ein Anreizklima geschaffen werden.

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat eine solche Bindung aller Staatstätigkeit - insbesondere aber des den Bürger belastenden Steuer- und Abgabenrechts- an das Gemeinwohl immer wieder betont. So ist der Staat nach BVerfGE 42, 312 (332) und BVerfGE 49, 89 (132) "auf das Gemeinwohl verpflichtet...". Steuereinnahmen und finanzielle Mittel sind dem Staat "ausschließlich zur Verwendung für das gemeine Wohl anvertraut..." (BVerfGE 44, 125 (364). Aus Artikeln 1, 20, 20a, 5.12 und 14 GG ergibt sich zwingend eine dienende, bürgerorientierte, bürgeroffene Dienstleistungsfunktion des Staates. In einer freiheitlichen Demokratie ist grundsätzlich der Staat dem Bürger verantwortlich und verpflichtet zum Handeln im Interesse der Bürger-Gemeinschaft als Volkssouverän. Nach Artikel 20a auch im Interesse künftiger Generationen - also mit Zukunftsoffenheit und Langfristtorientierung.

Entgegen diesen freiheitlichen Verfassungsgeboten hat nach traditionellen Steuerleitbildern   vor allem der mittelständische Unternehmer Mehrfachbelastungen bereits versteuerter Gewinne und vielfältige unentgeltlich für den Staat zu leistende bürokratische Frondienste in zweistelliger Milliardenhöhe zu ertragen. Die effektive Gesamtbelastung eines in sein Unternehmen investierenden und dadurch zugleich für seine Altersvorsorge sparenden Unternehmers, erreicht in der Spitze heute bis zu 80% seines Gewinns. Dabei orientiert der Einkommenssteuer-Tarif schon seit langem nicht über die wahre Steuer- und Abgabenlast. Die jetzige Einkommensteuer ist hochkompliziert und daher unverständlich - überfrachtet mit einer Vielzahl lenkender, klientelbegünstigender Sonderregelungen, in sich verschachtelter Ausnahmen. Außersteuerliche gruppenorientierte Sonder-Regelungen haben in einem Steuergesetz nichts zu suchen. Ziel der Einkommensteuer kann allein die Regelung der steuerlichen Leistungsfähigkeit sein. Das heißt Klarheit über das dem Steuerzahler frei verfügbaren Lebenszeit-Einkommens, Netto kommt vor Brutto-Rechnung. Was zählt ist, was in der Tasche bleibt!

Die jetzige Form der jährlich erhobenen Einkommensteuer diskriminiert Investitionen, Sparen und die eigene Altersvorsorge. Gebraucht wird eine nachhaltige am Lebenseinkommen eines Bürgers und Unternehmens orientierte Einkommensteuer, die lebenspraktisch und marktpositiv Neutralität und Augenmaß bewahrt, gegenüber dem volkswirtschaftlich prioritären Ziel, eine stärkere Chance zur Eigenkapitalbildung des Bürgers und mittelstän-discher Unternehmen. Nur Eigenkapital gibt Chancen, in neue Produkte und Arbeitsplätze zu investieren und vermeidet staatliche Fehlleitungen finanzieller Ressourcen, durch immer neue Subventionen und staatliche Förderprogramme. Die Mehrfachbesteuerung des erzielten Einkommens muß aufhören. Marktzinsen sollten in Zukunft gänzlich von jeder Steuer befreit,  Altersvorsorge-Sparen viel stärker steuerlich begünstigt werden. Konsumbesteuerung und Besteuerung von übermäßigen - dem Stand der Technik missachtenden - Naturverbrauch muss Vorrang vor der Besteuerung von betriebsnotwendigen Mindest- und Risikokapitals erhalten. Die Erbschaftssteuer ist zu erlassen, wenn ererbtes Vermögen im Betrieb bleibt.

Nur steuerverschonte garantierte Lebenzeitkapitalbildung löst die schwerwiegenden  Zukunftsprobleme der staatlich subventionierten Sozialkassen im jetzigen Sozialstaat. An die Stelle einer Jahressteuer-Gerechtigkeit muss eine Lebenszeitgerechtigkeit, in einer nachhaltigen transparenten Einfachsteuer treten. 

THESE 4  Nachhaltige Finanzverfassung braucht Wettbewerbsföderalismus

Eine nachhaltige Steuerreform verlangt auch eine nachhaltige Finanzverfassung, die die Grundsätze der Subsidiarität, Grundrechtsbindung der Finanzgewalt, Berufs- und Gewerbefreiheit, Schutz des Privateigentums und steuerliches Freisetzen von Innovationen und Investitionskapital in der Steuergesetzgebung beachtet.

Begründung
In der Finanzverfassung des Grundgesetzes ist ein enges Zusammenwirken von Bund und der Gesamtheit der Länder als Ausgleichspuffer vorgesehen - zur Wahrung des Subsidiaritäts-prinzips, bei Schaffen einheitlicher Lebensverhältnisse. Hierin zeigt sich als Wertmaßstab des Grundgesetzes, das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit ebenso, wie die Pflicht des Bundes und der Länder, die Grundrechte zu achten, wozu Schutz des Eigentums (Artikel 14) und Freiheit des Berufswahl (Artikel 12) unter anderem gehören. Der Steuererhebungskompetenz sind hier klare Grenzen gesetzt. Neben das Sozial-Minimum muß ein Kapital-Minimum treten.

Neben Grundrechtsschranken muss eine Finanzverfassungsreform auch die Wahrung der Staatlichkeit als politische Handlungsfähigkeit gemäß Artikel 20 Absatz 1 GG beachten. Nur dann wenn der Zentralstaat, als auch Bundesländer und Kommunen, über die zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben erforderlichen hinreichenden Finanzen zur Verfügung haben, ist Rechtsstaatlichkeit und Funktionsfähigkeit aller Träger der Staatlichkeit gesichert. Das Subsidiaritätsprinzip schließt daher in dieser Finanzierungskette die Gemeinden stets mit ein - auch mit Zuweisung von Anteilen am Einkommensteueraufkommen gemäß Artikel 106 Absatz 5 GG. Nur diese finanzverfassungsrechtlichen Regelungen garantieren das Sozial-minimum jedes Bundesbürgers, entsprechend der kommunalen Infrastruktur-Zuständigkeiten.  

Die mittelständische Wirtschaft - mehr als alle anderen Wirtschaftsbereiche - ist in langer Tradition als natürliche Partner der Kommunen besonders abhängig und interessiert an der Stetigkeit der Infrastrukturangebote und -leistungen der Städte, Gemeinden und Gemeinde-verbände. Der aus Gründen der Steuervereinfachung und Innovationsoffensive diskutierte Wegfall der Gewerbesteuer, Gewerbekapitalsteuer und Vermögenssteuer, ist durch Änderung der Zuweisungsschlüssel für Einkommensteuer- und Umsatzsteueraufkommen zugunsten der Kommunen zu kompensieren. Ein Weg hierzu wäre ergänzend zum Umsatzsteueranteil der Kommunen, eine Bundeseinkommensteuer mit jeweiligen Länder- und Gemeindezuschlag bei eigenem Hebesatzrecht der Gemeinden einzuführen.

Jede Reform des deutschen unhandlich-umständlichen Steuersystems, braucht eine Finanz-verfassungsreform mit eindeutiger Festlegung, welche Steuer, auf welcher Ebene erhoben werden soll (Festsetzungskompetenz).

Dabei muss sich jede Steuer an den folgenden Kriterien messen lassen:

· Grundrechtsbindung

· vertikale und horizontale Gerechtigkeit

· Freisetzen von Innovationen für nachhaltiges Wirtschaften, bei Schutz der Selbstbe-stimmung und Investitionsfähigkeit mittelständischer Unternehmen
· Garantie eines Kapital-Existenz-Minimum, bei Verzicht auf Besteuerung von "stocks", also betrieblicher Substanz, Investitions- und Risikokapital, betrieblicher Altersvorsorge im Mittelstand

THESE 5  Priorität Einfachsteuer

Bei niedrigen Steuersätzen muss die Steuererhebung radikal vereinfacht werden - also für den Bürger voll transparent sein. Einfach-Steuererklärungen in verständlicher Sprache müssen ohne bürokratischen Aufwand und Beratung mit geringem Zeitaufwand ausgefüllt, der Steuerbescheid für jeden Bürger als leistungsgerecht nachvollziehbar werden. Nötig ist ein einziger jährlicher Steuertermin, wie in anderen Ländern und die Erstattung der von der mittelständischen Wirtschaft unentgeltlich geleisteten Steuererhebungshilfen und anderer bürokratischer Frondienste. Der Bürger vertraut nur Steuergesetzen, die ihm verständlich und als leistungsgerecht vertraut. 
Begründung
Das deutsche Steuerrecht wird von Jahr zu Jahr immer chaotischer, immer undurch-schaubarer, immer bürger- und mittelstandsfeindlicher. Erreicht werden muss durch eine  konsequente Vereinfachung des Steuerrechts und der Steuererhebung, die Rückkehr zum Grundsatz der transparenten Gleichmäßigkeit jeder Besteuerung. Der normale Steuer-Bürger, dessen Lohnsteuer vom Arbeitgeber auf Heller und Cent einbehalten wird, fühlt sich seit langem gegenüber dem Mitbürger, der sich teure und aufwendige Steuerberatungs-leistungen extrem benachteiligt. Viele steuerliche Absetzmöglichkeiten können von der großen Mehrzahl der Bürger und mittelständischen Unternehmen nicht genutzt werden. Einfachste Steuertatbestände, wie Sonderausgabenabzug oder die Berücksichtigung ausßerge-wöhnlicher Belastungen, brauchen einen hohen Beratungs- und Bürokratieaufwand. Die  Vielfalt dieser Detailregelungen kompliziertester Natur, muss durch einen den Regelfall erfassenden Grundfreibetrag ersetzt werden. Warum so bürokratisch-lenkungsüberfrachtet, wenn es auch einfacher geht, leuchtet keinem Steuerbürger mehr ein.

Ungehemmte Regelungswut von Gesetzgeber und Finanzbehörden zur Bedienung von  politischen Klientelinteressen, hat nicht mehr transparente Vorschriften, nicht auflösbare  Unklarheiten, in sich widersprüchliche Wertentscheidungen zur Folge. Hinzu kommen immer neue hastig zusammen gestrickte Richtlinien, Interpretationsschreiben, Runderlasse der Finanzbehörden. Kaum steht eine Vorschrift im Gesetzesblatt, wird sie wieder geändert. Etwa 80% der Weltsteuerrechts-Literatur erscheinen in deutscher Sprache. Überkompliziertes schwieriges Recht - für den Bürger unverständlich -, ist immer auch schlechtes änderungsbedürftiges Recht. So auch das Bundesverfassungsgericht. Vereinfachung ist nicht Alles an Reform - aber ohne Vereinfachung wird jede Reform scheitern! Steuerlicher Hausputz ist daher Voraussetzung jeder nachhaltigen Steuerreform - einschließlich der Einführung einer europaweiten Naturverbrauchssteuer.
Der Staat muss sich endlich in verständlichem Deutsch an den Steuerbürger wenden, um ihm ohne bürokratischen Aufwand zu sagen, welche Steuern er aufgrund welcher Gesetze zu zahlen hat. Und zwar auf einer DIN-A4-Seite, zu einem immer gleichen Termin, für alle Steuerzahlungen. Jeder Lohnempfänger sollte auf seinem Gehaltsstreifen klar ersehen können, welche Lohn-Nebenzahlungen insgesamt geleistet sind - das heißt auch die vom Arbeitgeber gezahlten Sozialversicherungsbeiträge und anderen Leistungen für den Arbeitnehmer sollten jeweils genau ausgewiesen werden. Beispiel ist die Bekanntgabe des Steueranteils am Benzinpreis.
Bürokratische Frondienste des Mittelstandes, wie unentgeltliche Steuererhebungshilfen, wie Kindergeldzahlungs- oder Statistikpflichten, sollten ganz entfallen oder wie in anderen Ländern, durch eine kompensatorische Jahrespauschale honoriert werden. In Südkorea und Neuseeland wird für Steuererhebungshilfen mittelständischer Kleinunternehmen ein Pauschbetrag von 3 % der bearbeiteten Steuersummen dem Unternehmen gezahlt.

Für die Steuererhebung und Jahressteuerrechnung sollten allein drei Ebenen der volkswirt-schaftlichen Leistungserbringung maßgeblich sein:

- Sozialproduktentstehung / Einkommensbildung

- Einkommensnutzung / Konsum

- Einkommensverteilung

Dabei ist unter Beachtung der Grundrechtsorientierung des Steuerrechts, neben dem unbestrittenen Schutz eines steuerfreien Sozialminimums - auch über Bürgergeld-lösungen / negative Einkommensteuer - auch Schutz eines Kapital-Existenzminimums / Unternehmens-Existenzminimums, zum Aufbau von Eigenkapital und Investitionskapital zwingend erforderlich. Dazu gehören Ansparmöglichkeiten vorgezogener Rücklagenbildung für Existenzgründer und Kleinunternehmer, Bildung von Investitionsfonds, Verlustvortrag, betriebliche Altersvorsorge Selbständiger. Leistung und Altersvorsorge müssen sich lohnen. Für eine Übergangszeit sind - vor allem in Ostdeutschland - steuerbegünstigte "Feuerwehrfonds-Lösungen" für rasche Liquiditätshilfen, Anreize für Firmenkooperation / Selbsthilfegenossenschaften / Qualitiäts- und Logistikgemeinschaften, sowie Public-Private-Partnership, notwendig.

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichte zu den Bodeneinheitswerten gibt erste Signale in Richtung dieses vom BVMW seit Jahren geforderten Schutzes der Eigenkapitalbildung und der Unternehmenssubstanz, zur Garantie eines Kapitalexistenz-Minimums für jeden Mittelständler.
THESE 6  Ziel: Verschlankte Steuersystematik bei hohen Freibeträgen

Der Unfug unüberschaubarer - meist wahltaktisch-beliebiger, klientel-orientierter – Ausnahmen, muss durch eine völlig neue vereinfachte, konsequent verschlankte und   aus sich heraus verständliche Steuersystematik endlich beendet werden - bei Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen, Wegfall sinnwidriger Ausnahmen, wenigen hohen Freibeträgen. Das Durcheinander unklarer Vorschriften und Regelungen mit ständigen Änderungen im Einkommensteuerrecht versteht kein Bürger mehr - und  fördert Steuerflucht , Schattenwirtschaft und -Staatsverdrossenheit.

Begründung
Alle Erfahrung der letzten Jahrzehnte und Aussagen von Steuerexperten aus Wissenschaft und Finanzbehörden in BVMW-Anhörungen belegen, dass wenige Steuern mit weniger Ausnahmen und niedrigeren Grenzsteuersätzen, ein Mehr an Steuereinnahmen verlässlich  - bei deutlich erhöhter Steuermoral -  bringen. Viele Steuerarten - oft ohne einsichtigen Grund in die Zeitgemäßheit einer traditionell fortgeführten Steuererhebungspraxis - mit vielen vielen Ausnahmen und Sonderregelungen und hohen Grenzsteuersätzen, führen zu immer weniger Steuereinnahmen. Zur Zeit gibt es 58 Steuerarten, ständig kommen noch neue hinzu. Beispiel für sinnlos fortgeführte Tradition ist etwa die Sektsteuer, 1900 eingeführt zur Finanzierung der Kaiserlichen Hochseeflotte.
Reformbeispiele aus der Vergangenheit zeigen, wie die Aufkommensneutralität und Kalkulierbarkeit der Staatseinnnehmen auch bei wenigen Grundsteuerarten rasch zu erreichen sind. Beispiel ist die Vereinfachung der Grunderwerbssteuer 1982. Damals wurde die Freigrenze für Eigenheimbauer - DM 250.000 - gestrichen, der Steuersatz von 7 % auf 2 % gesenkt. Die Steuereinnahmen stiegen schnell von bisher 1,7 Milliarden DM auf 5 Milliarden DM. 2 % erhoben von DM 350.000.- ergeben die gleichen Einnahmen, wie 7 % erhoben von 100 000.- DM.

Gleiche Erfahrungen mit solcher Vereinfachung der Steuersystematik, durch Streichen von  Ausnahmetatbeständen liegen in den USA vor. Die Radikalentrümpelung des amerikanischen Einkommensteuerrechts durch Präsident Ronald Reagan, bei Wegfall von über 900 Ausnahmetatbeständen und einer 8%igen Senkung der Einkommensteuer, führte in zwei Jahren zu 15 % mehr an Steuereinnahmen. Unbestritten nach aller internationalen Erfahrung , trägt eine vereinfachte Steuersystematik, zu Steuerklarheit und damit Steuerergiebigkeit bei.

Die sich ständige vermehrende Vielfalt von in der Mehrzahl beliebig-klientel-orientierter Ausnahmen und Sondervergünstigungen von Regeltatbeständen des Einkommensteuerrechts, kann durch großzügig bemessene Freibeträge ersetzt und überflüssig werden. Je ein Grund-Freibetrag sollte für häuslich-familiäre außergewöhnliche Belastungen und für beruflich bedingte Sonderbelastungen in Höhe von je EURO 6.000.- vorgesehen werden.

Der häuslich-familiäre Freibetrag könnte schwere Krankheit, Ausbildungskosten, Schulgeld-aufwand, außergewöhnliche Kosten für die eigene Wohnung usw. abdecken.

Der Freibetrag für berufliche Sonderbelastungen könnte unter anderem, statt Pendlerpauschale als Autofahrerbonus, einen unverhältnismäßigen Aufwand für Wegkosten, zur weit entfernten Arbeitsstelle abdecken. Reichskanzler Hitler hat 1938 die Autopendler-Pauschale, zusammen mit der Reichsgaragenordnung und dem Volkswagensparbrief in das deutsche Steuerrecht eingeführt. Aus steuersystematischen und Umweltgründen gehört die Autopendler-Pauschale heute aber längst abgeschafft, als Anachronismus aus der Frühzeit des Automobilismus.

Wer aus der Innenstadt flieht, das Eigenheim sucht, um das man mit Grundstück herumgehen kann, der trägt zur Zersiedlung der Landschaft, Verödung der Städte, vielerlei Umweltschäden und Verkehrschaos bei, obwohl auch er vom Wirtschafts-, Kultur- und Job-Angeboten der Ballungszentren vollen Gebrauch macht Überall sonst in der Welt beginnt Arbeit am Fabriktor. Erst Anfang der 90er Jahre ist der Autofahrer-Bonus in eine Entfernungspauschale unter massivem Druck der Umweltverbände umgewandelt worden. Doch die Autofahrer erhielten auch dann noch mit 70 Pfennig je Entfernungskilometer viel höhere Subventionen, als die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel (20 bis 25 Pfennig je km). Radfahrer 14 Pfennig. Fußgänger oder Rollschuhfahrer gar nichts. Autobürger, Autopendler ebenso wie die Autoindustrie, brauchen längst keinen Steuer-Bonus mehr. Lebensform-Entscheidungen sind jedermanns Privatsache, gehen den Steuerstaat nichts an. Unverhältnismäßige Ausgaben für berufliche Zwecke gehören abgegolten, mit einem Freibetrag für Werbeausgaben – nicht als Automobilisten-Bonus-Steuergeschenk.

Der Grundfreibetrag für die berufliche Sonderbelastung könnte im übrigen auch alle beruflich bedingten außergewöhnlichen und Extrembelastungen, wie Sonder-Fortbildungsaufwand, Arbeitszimmerkosten, Berufskleidungsmehraufwand, Berufs-Unfallversicherungen usw. abdecken.

Eine verschlankte Steuersystematik sollte von dem Zyklus volkswirtschaftlicher  Leistungs-erbringung über Konsum und letztendlicher Einkommensverteilung ausgehen. Stärker als bisher muss der Konsum (einschließlich Naturkonsum) in Zukunft besteuert werden - dagegen weniger, die persönliche Einkommens- und Vermögensbildung.
Der ersten Ebene der Sozialproduktentstehung / Einkommensbildung sind Lohnsteuer und Einkommensteuer ebenso zuzurechnen, wie Körperschafts- und Gewerbesteuer. Bei lebenszeitlicher Steuersystematik, reichen in Zukunft eine Gesamteinkommensteuer, unterteilt in persönliche Einkommensteuer und Einkommensteuer, auf den Gewinn von Wirtschaftsunternehmen, völlig aus. Gewinne börsennotierter Aktiengesellschaften tragen zu Unternehmenseinkommen, Lohneinnahmen, zu Aufbau persönlicher Einkommen bei. Gewinnsteuer und persönliche Einkommensteuer, sind nach Grundlagen der Leistungs-fähigkeit und nach Steuersätzen aufeinander abzustimmen. Konsequent einfach wird auf  selbstbestimmte, je eigene Bürger- und Unternehmerentscheidung über Vermögensaufbau abgestellt, in einer Lebenszeitperspektive.

Der zweiten Ebene der Einkommensnutzung, der Konsumphase, sind Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer zugeordnet. Vorgeschlagen wird - in Ablösung jetziger ineffektiver und umweltvergessener Rentensanierungs-Ökosteuer-Konzepte - einen Naturverbrauchsbeitrag der Mehrwertsteuer zuzuschlagen, bei dem Stand der Umwelttechnik, nicht entsprechender Unternehmensführung.

Der dritten Ebene, der lebenszeitlichen Einkommensverteilung, sind Kapitalertragssteuern / Erbschaftssteuer / Rentenbesteuerung zuzurechnen.

THESE 7  Naturverbrauchssteuer als integrierter Bestandteil Netto-Umsatzsteuer

Nach der Vereinfachung der Steuersystematik und Steuerhebung, werden in einem zweiten Schritt, europaweit Anreize für vermehrte Nachhaltigkeitsinnovationen geschaffen, durch die Integration der Naturverbrauchsbesteuerung in die Mehrwert-steuersystematik, bei Freistellen von Mehrwertsteuer (oder verminderten Steuersatz), bei erbrachten Nachweis herausragender Ressourcen und Energieverbrauchsminderung in angebotenen Produkten und Dienstleistungen. Diese Änderung der Mehrwert-Steuersystematik, wird zu einer nachhaltigkeitsbasierten Effizienzrevolution führen, den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken durch die mittelständische Weltdach-marke ECOmade in GERMANY, umweltsicher / umweltgeprüft. Auch mit EU-Konformität über Artikel 36 EU-Vertrag.

Begründung
Mit Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung, wird stets vom Käufer der vom Unternehmer eingesetzte Aufwand an natürlichen Ressourcen und Energie mitbezahlt. Geht der Unternehmer verschwenderisch und umweltschädlich mit Rohstoffen und Energie um, nutzt er nicht den vorhandenen Stand der Umwelttechnik, so überlässt er aus solchem Verhalten entstehende Umwelt- und Sozialkosten - als externe Kosten - der Allgemeinheit, also allen anderen Steuerzahlern. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die Konsumsteuer auf Verbrauch von Wirtschafts- oder Naturgütern die ergiebigste und steuertechnisch am einfachsten zu handhabende Steuerart. Die jetzige Netto-Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer sollte lebenspraktischer und ehrlicher, Verbrauchssteuer heißen, unter Einbeziehen des Naturverbrauchs und des Abschaffens jetziger Mehrwertsteuer-Betrügereien, der Steuerzahlung nur bei Letztkunden.

Nach Artikel 20a des Grundgesetzes" schützt der Staat auch in Verantwortung für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen...".

Ressourceneffizienz, Energiesparstrategie ist danach Verfassungspflicht jedes Bürgers und Unternehmers. Es ist daher gerechtfertigt, Innovationen für nachhaltiges Wirtschaften im Sinne naturökonomischen Verhaltens steuerlich anzureizen und zu fördern, durch die Befreiung von dem Naturverbrauchszuschlag - in Höhe von sonst ca. 1,5 % gezahlten Zuschlags zur Netto-Umsatzsteuer. Den Naturverbrauchszuschlag - integriert in die Umsatzsteuer - zahlt nur, wer sich einen produktintelligenten betrieblichem Management entzieht, Energie und Ressourcen mit umweltschädlicher Alt-Technologie verschwendet, sich nachhaltigen Innovationen verweigert. Wer dagegen sich einer Umweltbetriebsprüfung nach der EWG-EMAS-Richtlinie 1836/93 vom 29. Juni 1993 unterzieht, dem Umwelt-Audit-Gesetz von 1995 oder dem Verfahren Blauer Engel des Umweltbundesamtes, zahlt keinen Naturverbrauchszuschlag oder den halben Mehrwertsteuersatz, unter Bezugnahme auf Artikel 36 des EU-Vertrages.

Ein Naturverbrauchszuschlag stärkt das Innovationspotenzial der mittelständischen Wirtschaft. Das BVMW-Konzept Naturverbrauchssteuer / Naturabgabe packt das Problem nachhaltigen Wirtschaftens an der Wurzel an - und nicht wie die bisherigen Ökosteuer-Konzepte, an einzelnen Symptomen oder sogar bei der Umwegfinanzierung der Rentenkassen, an umweltpolitisch, wie finanzpolitisch-steuersystematischen Falschstelle. Ganz abgesehen davon, dass zahlreiche Großumweltsünder, wie die kohlegebundene Energiewirtschaft, Stahl-, Aluminium- und Zementwerke, Ausnahmeregelungen erhalten, während Bundesbahn und Stadtverkehr, ebenso wie jeder Normalenergieverbraucher, wie Autofahrer und Haushalte mit Ölheizung, Ökosteuer zahlen. Wer hohe Verbrauchssteuern zahlt, zahlt jetzt immer für Umweltsünden anderer mit!

Der gesamten Wirtschaft und jedem einzelnen Verbraucher wird durch das BVMW-Konzept der Naturverbrauchssteuer, eine Langzeit-Perspektive der Ökoeffizienz, Wissensgesellschaft und nachhaltiger Innovationen gegeben - von klimaneutralen erneuerbaren Energien, über schadstoffreie Produktketten, wie wasserlösliche Lacke oder chemiefreie Natur-Nahrungsmittel, bis zu neuen Verkehrsmitteln, die die ölgebundene Autokultur von heute ersetzen können. Eine solche breit angelegte Nachhaltigkeitsoffensive, mit Entlastung der Faktoren Kreativität, Arbeit, Leistungswillen, gibt der längst fälligen Steuerstrukturreform, eine inhaltlich-ethische und zugleich wirtschaftpolitisch-praktikable Grundlegung, zur Umsetzung des Verfassungsgebotes des Artikel 20a GG". Das BVMW-Einfachsteuerkonzept generiert Wachstum und Arbeitsplätze. Die vom BVMW geforderte Nachhaltigkeits- und Innovationsoffensive, wird schon in kurzer Zeit mehr als eine Million neuer Arbeitsplätze schaffen, mit dem Motto ECOmade in GERMANY. Die oft sehr wirtschaftsfern und ideologisch verkrampft geführte Nachhaltigkeitsdiskussion, erhält lebensnahe zukunftsoffene Struktur und Elan. Das Problem des deutschen Steuerrechts und der Steuersystematik liegt im Fehlen eines zukunftstauglichen Leitbildes steuerlicher Lebenzeitgerechtigkeit - also Nachhaltigkeit der Finanzverfassung und Steuersystematik. Die jetzt überzogenen hohen Grenzsteuersätze sind leistungsfeindlich für den Faktor Arbeit, führen zu Staatsverdrossenheit durch Nichttransparenz der Steuersystematik und Steuererhebung. Jeder Bürger braucht ein Kapital-Existenz-Minimum.

Die Naturverbrauchssteuer / Naturabgabe wird in zwei Stufen europaweit eingeführt: In der ersten Stufe erfolgt ein gründlicher steuerlicher Hausputz mit Entrümpelung aller Steueranachronismen und Steuerbürokratie, bei konsequenter Verbreiterung der Bemessungs-Grundlagen / Wegfall Steuersubventionen. Die jetzt 58 Steuerarten sollten bei solchem Vorgehen, in fünf Jahren auf drei Steuerarten vermindert werden: Die Gesamteinkommens-steuer auf persönliches und betriebliches Einkommen, Umsatzsteuer mit integriertem Naturabgaben-Pauschalbeitrag, Kapitalertragssteuer / Erbschaftssteuer. Die Steuererklärung auf ein bis zwei DIN-A4-Seiten - Flat Tax - ist so möglich, wie seit langem von FDP und Manfred Rose vorgeschlagen.

In einer zweiten Stufe erfolgt europaweit die Einführung einer Umsatzsteuer in Höhe 25 % beim Endverbraucher, mit Verzicht auf einer Zwischenstufenverrechnung, inklusive eines Naturverbrauchs-Zuschlags und der Freistellungsregelung bei nachgewiesenem Umweltmanagement und zertifizierten ökointelligenten Produkten und Dienstleistungen (EMAS- ISO 14001-DIN-Zertifikat oder Blauer Engel-Standard).

In einer flankierenden Umwelt-Steuer-Abbau-Strategie sollten alle bisherigen Energie-, KFZ-Mineralöl-, Abwasser- und sonstigen Umweltabgaben in die Naturverbrauchssteuer, Zug um Zug integriert und mit der Umsatzsteuer samt Naturverbrauchszuschlag / Naturabgabe, als abgegolten behandelt werden. Immer unter der Voraussetzung, dass nachhaltiges Wirtschaften selbstverständlich in allen Unternehmen wird. Ziel: Nachhaltigkeits-Management.
Einen Vorläufer mit Einstieg in eine europaweite Naturverbrauchssteuer gibt es bereits in verschiedenen EU-Ländern: Primärenergiesteuern und/oder Abgaben auf Kohlendioxid und klimaschädliche Gase, unter anderem neben Deutschland in Dänemark, Finnland,. Großbritannien, Niederlande, Schweden, Spanien ,Belgien, sei es durch Gesetz oder geplant.
Eine europaweite schrittweise Einführung einer Naturverbrauchssteuer / Naturabgabe als Zuschlag zur Umsatzsteuer, wird nach radikaler Steuervereinfachung, zur Entlastung des Faktors Arbeit, Stärkung und Ausweitung des Dienstleistungssektors mit zahlreichen Existenzgründungen und neuen Arbeitsplätzen führen - vor allem aber zu einer Sensibilisierung der Verbraucher für umweltintelligentes Produkt- und Service-Angebot auf dem Markt. Energie-Einsparunternehmenskonzepte werden begünstigt, unintelligenter Überverbrauch von Naturressourcen und Energie vom Markt abgestraft werden. Umweltvernunft lohnt sich!
Durch diese - vom Mittelstand getragene - Effizienzrevolution - kann bei im Durchschnitt halbierten Ressourcen und Energieverbrauch in Deutschland, ein deutliche Erhöhung des Lebensstandards und der Lebensdienlichkeit in Gesellschaft und Wirtschaft erreicht werden. Gleichzeitig wird die verlorene deutsche Marktführerschaft in globalem Markt Umwelt-technologie zurückgewonnen, unter der Standort-Dachmarke ECOmade in GERMANY.
THESE 8

Nur die Einfachsteuer schafft Strukturreformen und erreicht Bürgervertrauen in das Steuerverfahren, entzieht Schattenwirtschaft und Kapitalflucht den Boden, gibt dem Lebens- und Unternehmensstandort Deutschland neuen Innovationsschub.

Begründung
Ohne Einfachsteuer als Grundvoraussetzung einer Steuerstrukturreform werden Steuerwider-stand, Kapitalflucht, Verlegung der Produktionsstandorte in Billigländer ebenso, wie Schwarzarbeit und Staatsverdrossenheit weiter anwachsen. Das Zurückgewinnen des Vertrauens der Steuerbürgers in die Plausibilität, Allgemeinverständlichkeit, Fairness, Lastgerechtigkeit des Steuersystems erreicht größere Steuerehrlichkeit, Investitionsbereit-schaft und damit Steuerergiebigkeit.

Auch das Verfassungsziel, nachhaltiges Wirtschaften, Schutz natürlicher Lebensgrundlagen in Verantwortung für künftige Generationen wird verfehlt, ohne ein jedem Bürger einleuchtend-einfaches Steuersystem und Steuererhebungsverfahren. Der Letztzugriff des Staates auf Bürger- oder Unternehmereinkommen muss weit unter der jetzigen Belastungshöhe, von über 40% liegen (in einigen Fällen sogar über 60 %), Ziel sind 25 % Spitzen-Steuerlast.

Die bisherige Zersplitterung und Kompliziertheit steuerlicher Regelungen führt zu großem Problemstau und Frust bei Steuerbürgern, Steuerpraxis und Finanzverwaltung. Das wird bei  Einführen der Einfachsteuer in Zukunft entfallen. Anders als beim jetzigen Steuer-Rechts-chaos, wird durch ein klares aus sich heraus verständliches Leitbild, Steuerehrlichkeit, eine drastische Senkung der Steuererhebungskosten, größeres Vertrauen in Art und Form der Steuerpraxis erreicht. Mit dem Ergebnis, auch höherer und dauerhaft verlässlicher Steuer-einnahmen. Kompliziert-unverständliches Recht ist immer auch schlechtes Recht.

Die Angst vor solcher konsequent einfachen Steuerstruktur und -systematik mit wenigen Steuersätzen, Wegfall aller Steuersubventionen, wenigen großzügig bemessenen Freibeträgen für familiäre-häusliche oder berufliche außergewöhnliche Belastungen, ist nach aller internationalen Erfahrung gänzlich unbegründet. Ebenso wie die Klientelschelte, der durch Steuersubventionen unter einer Art von fiskalpolitischen Denkmalschutz, teilweise seit vielen Jahrzehnten  gepflegten und gewohnten Interessentenförderung - von den Kohle- und Agrar-subventionen über die Auto-Pendlerpauschale, Umwelt-Abgabenfreiheit des Flugbenzins, bis zu Unternehmens-Nachtarbeitszuschlägen und „PEGS“/ Sonderrabatten, die nach gewonnenen Frankreichfeldzug zur Stärkung der deutschen Rüstungswirtschaft 1940 eingeführt wurden. Gegenüber Ländern wie USA, Großbritannien, Slowakei, Schweden, Slowenien, Irland., Estland, die ihr Steuersystem entrümpelt und wettbewerbsfest gemacht haben, gerät der Steuerstandort Deutschland, mit seiner undurchsichtig-chaotischen und bürokratisch-perfekten Steuerbürokratie, im internationalen Wettbewerb um Investitionen und  Unternehmens-Neugründungen immer mehr ins Hintertreffen, als "kranker Mann Europas". Steuerchaos verspielt Zukunft, erhöht Schwarzarbeit, führt zu Kapitalflucht und erhöht Arbeitslosigkeit.

Die Einfachsteuer gibt dem Lebens- und Wirtschaftsstandort Deutschland einen Op-timismus-Schub, gibt Vertrauen in die Bewältigung deutscher Strukturprobleme, der Auflösung des Reformstaus. Eine Einfachsteuer ist nicht die Lösung aller anstehenden Zukunftsprobleme - aber ohne Einfachsteuer geht gar nichts mehr, bei Abarbeiten wichtiger Reformbaustellen! Die Aufhebung des Bankgeheimnis ist ein Massivmiß-trauen gegenüber Investoren und mittelständischen Unternehmern. Nur durch eine Einfachsteuer, einschließlich pauschaler Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge, wird das Vertrauen in die Politik zurückgewonnen. Die Beweist-Last für Rechtfertigungs-Steuer-Erhöhungen muß endlich umgekehrt werden. Nicht der Bürger muß nachweisen, das er  in eigener Verantwortung sich ein Kapitalpolster für Lebens-Glück und Altersvorsorge geschaffen (das vom Staat  festgesetzte Grenzen überschreitet), sondern der Staat muß rechtfertigen, warum ständig seine Ausgaben erhöht werden müssen - statt in spar-samer Haushaltsführung mit Schulden-Abbau seine staatliche Einnahmen-Seite zu vermindern. Tugenden der „schwäbischen Hausfrau“ mit eng geführtem Haushalts-Buch stehen dem Staat als Vorbild und Trendsetter ebenso gut an, wie jedem  haushaltärisch-sparsam wirtschaftendem Steuerbürger in anständiger Mitte. In einer Demokratei muß der Staat immer wieder neu seine Mehr-Ausgaben vor dem Bürger  rechtfertigen und mit plausiblen Argumenten genau begründen.

Ein Befreiungsschlag für wirtschaftliche und soziale Innovationen gelingt nur mit der Einfachsteuer! Selbstbestimmte Altersvorsorge ist nur möglich mit der Einfachsteuer!  Eine Rückkehr des Fluchtkapitals von jährlich mehr als 150 Milliarden EUR, wird durch Einfach-Steuer erreicht. Denn Abgabenlast wird langfristig kalkulierbar, Unternehmer krisenfester. Wird das Konzept Einfachsteuer systematisch zusammen mit negativer Einkommen-Steuer zusammen mit der Garantie eines Sozial- und Kapital-Minimums umgesetzt, ist das Vertrauen in den GERECHTEN STAAT sozialer Marktwirtschaft zurückgewonnen!

Notiz: Bei  Wiederabdruck des Positionspapiers Einfachsteuer 1995 wurden DM-Beträge auf EURO 

Umgestellt
Siehe auch: Mittelststandlexikon – dfnm.bvmw.de - www.bvmw.de 
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